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Schmalwildbret. Eine andere Wildgattung wurde nicht gezählt. Air

schädlichem Getier hat es nicht gefehlt. Wölfe gab's (nanlentlich zur

Zeit des Dreißigjährigen Krieges) genug. Die von Jahr zu Jahr

angestellten Wolfsjagden bezeugen es. An Wildschweinen war auch

kein Mangel. Da sie arge Verwüstungen anrichteten, erklärte man sie

(Anfang des 17. Jahrhunderts) zum Freiwild. Seit 1728 sollen sie

in dieser Gegend ausgerottet sein. Bären waren selten, doch ist der

letzte erst nach 1830 auf dem Faistenauer Schafberg geschosseil worden.

Auch von Luchsen hört man voll altersher bis in die neueste Zeit

herauf, doch merkwürdigerweise gar nichts von Füchsen, so daß es fast

den Anschein hat, als bestünde hier in manchen Fällen, zumal der

jüngeren Zeit, eine Begriffsverwirrung.
Die Untertanen hatten der Jagdverwaltung gegenüber keine

Rechte, nur Pflichten. Und diese waren oft schwer genug zu erfüllen.

Ihre Mißachtung wurde strenge bestraft?) Bestimmungen im Land-

recht und in den Mandaten wie die, daß die Zäune im Winter nicht

zu hoch sein dürfen, damit die Hirsche bequem in die Felder gelangen

können, oder daß die Haushunde nur mit angehängten Prügeln frei

herumlaufen dürfen,^) damit sie das Wild nicht behelligen usw., machten

eine verbitterte Stimmung und ließen neben vielen Lumpen auch man¬

chen besseren Menschen zum Wilddieb werden. Die Aburteilung der

Wildschützen stand dem Hofgericht zu. Die Strafe war Prangerstehen,
Auspeitschung und ewige Landesverweisung. Die Galeerenstrafe, die

Erzbischof Johann Ernst für Wilddieberei einführte, scheint im Hütten-

steinischen kein Opfer gefunden zu haben. Unerhört streng wurde schon

der Verdacht geahndet, der im heimlichen Besitz einer Waffe, im

müßigen Streifen durch die Wälder u. dgl. entstand?) Ein Mandat

des Erzbischofs Marx Sittich (vom 24. Oktober 1616 4) beklagt es,

daß trotz allen strengen Maßnahmen „dergleichen haillose Seilt» sich

znsamen rotieren, ihr färb im gsicht verkhern und unsern Wildhüctern

*) Ausbleiben bei der Wolfsjagd mit 4 /, beim Landgejaid mit 3 ß bis

zu 1 fl. 4 / bestraft. Bei den Jagden mußten auch Weiber Dienste leisten.

St. G. B. G., Cod. 28 ex 1638.
2) Befehl vom I. 1530. Jmhof, 1. c., S. 449.
3) '„ob punctum suspecti fericidii“ wird 1760 ein Bauernknecht zu

3 Monaten Schanzbuße verurteilt. St. G. B. G., Cod. 133. — Ein anderer hat

sich „in puncto fericidii in gesicht schwarz angestrichener betreten lassen"; Folge:

zweimonatliche Zuchthausstrafe. Ebenda, Cod. 131 ex 1755.
4) Hofr. Hüttenst., Nr. 13.
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